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Ihre Anfrage beehre ich mich~ wie folgt zu ~eantworten:. 

Im a11 gemei nen 
Zu n ä c h s t m öc h t e .; c h k 1 arstell e n , daß die i m 11 Po s t mag a z i n 11 der 
deutschen Bundespost kürzlich erschienene Kostenuntersuchung von 
Grundlagen ausgeht, die für die BRD~ nicht aber für österreich» 
zutreffen. Wie die auf Grund der österreichischen Gegebenheiten 
errechneten Zahlen ergeben haben, liegt österreich bei den Tele­
fongebühren im internationalen Vergleich weit günstiger - etwa im 
Mittelfeld - als im IIPostmagazin ll dargestellt. Der Generaldirektor 
der Post- und Telegraphenverwaltung hat sich daher auch sofort nach 
Bekanntwerden dieser Veröffentlichung im IIPostmagazin" mit dem zu­
ständigen Staatssekretär im ßundespostministerium in Bonn in Ver­
bindung gesetzt und den Sachverhalt geklärt. 
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Im einzelnen 
Zu 1 
Die gesetzliche Grundlage der Oberlassungs- und Instandhaltungsge­
bühren für Telefonnebenstellenanlagen» die von der Post- und Tele­
graphenvewaltung bereitgestellt und gewartet werden, bildet das Fern­
meldegebührengesetzo Nach diesem Gesetz ist eine Befreiung von Tele­
fongebühren nur hinsichtlich der Telefongrundgebühr vorgesehen, wobei 
der Kreis der in Betracht kommenden Begünstigten taxativ aufgezählt 
ist. Es sind dies blinde, hilflose oder mittellose Personeno 

Nach der bestehenden Rechtslage ist somit eine Befreiung von der Ent­
richtung der Oberlassungs- und Instandhaltungsgebühren für Neben­
stellenanlagen, die durch die Po~t bereitgestellt werden, nicht mög­
lich. Es wäre dies auch wirtschaftlich nicht vertretbar, da der Post 
so wie jedem anderen Betrieb, der solche Wartungsarbeiten durchführt,. 
hiefür e1n nicht unbeträchtlicher Personal- urid Sachaufwand erwächst. 
Ergä~zendist festzuhalten, daß Telefonnebenstellenanl~gen auc~ durch 
private, hiefür zugelassene Frimen bereitgestellt und gewartet 
werden. Die Preisgestaltung für den Erwerb und die Wartung dieser 
Nebenstellenanlagen liegt außerhalb des Wirkungsbereiches der Post­
und Telegraphenveraltungo Die Instandhaltungsgebühren der Post- und 
Telegraphenverwaltung liegen jedoch regelmäßig erheblich unter den 
von den betreffenden Privatfirmen geforderten Wartungsentgelten. 

tu 2 

öffentliche Münzfernsprecher werden dann aufgestellt, w~nn ein ent­
sprechender Bedarf für die öffentlichkeit gegeben ist. Aus Wirtschaft­
lichkeits~ründen müssen sie daher an solchen Stellen errichtet 
werden, an welchen sie einer möglichst breiten öffentlichkeit zugäng­
lich sind. Diese Voraussetzung ist jedoch bei Beherbergungsbetrieben 
oft nicht gegeben. 

Für diese Fälle bietet die Post seit kurzem sogenannte "Mietmünzfern­
sprecher" an. Es handelt sich dabei um besonders gekennzeichnete Münz­
fernsprechapparate, bei denen die Verrechnung der Fernsprechgebühren 
mit der Post wie bei einem Teilnehmerhauptanschluß vor sich geht, die 
leerung der Gel dkassette Jedoch durch den- Teil nehmer sel bst vorge­
nommen wird. 
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Da mit dem Aufstellen eines solchen Gerätes dem Halter verschiedene 
Kosten wie z.B. für Beleuchtung, Unterbringung und Wartung erwachsen 
und ~ie ihm aus der Benützung des Gerätes zufließenden Entge1te so 
wie andere Leistungsentgelte mehrwertsteuerpflichtig sind, sieht die 
Kassiereinrichtung bei solchen beispielsweise in Hotels und Gast­
stätten etc. aufgestellten Apparaten einen 50-%igen Zuschlag zur 
Gespr~chsgebUhr vor. 

Es werden daher bei solchen Mietmünzern für jeden Gebührenimpuls 75 

Groschen kassiert, wovon die Inhaber des Mietmünzfernsprechers an die 
Post - wie bei öffentlichen Münzfernsprechern - 50 Groschen zu be~ 

zahlen haben. Für die überlassung und Wartung ist eine Mietgebühr von 
derzeit 410,-- S pro Monat zu entrichten. 

Zu 3 
Die Post- und Telegraphenverwaltung ist laufend bemüht, die Gebühren 
für Telefongespräche in das Ausland durch Einführung kostengUnstiger 
Betriebsarten zu senken. So wurden im Juli 1979 die Gebühren fUr Tele­
fongespräche nach USA, Kanada um 30 % und nach den europäischen Län­
dern um 12~is 30 %, im Oktober 1979 die GesprächsgebUhren nach Argen-

. . 
tinien, Brasili~n,Venezuelag Australien, TunesiEn, Israel und SUd­
afrika um 29 bis 58 % und im Dezember 1979 die Gesprächsgebühren in 

. die Türkei um 57 % gesenkt. 

Derzeit werden die MöglichkEiten eines verbilligten Nacht- u~d Wochen­
endtarifes für Ferngespräche nach den Nachbarländern geprüft. 

Wien, 1980 08 19 
Der Bundesminister· 
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